
Der Abschnitt für die Kindertagesbetreuung lautet wie folgt: 

 

§ 2 Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte 

 

 (1) Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte nach § 33 Nr. 1 des 

lnfektionsschutzgesetzes, Kindertageseinrichtungen nach § 25 des Hessischen Kinder- 

und Jugendhilfegesetzbuchs vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2020 (GVBl. S. 436), sowie erlaubnispflichtige 

Kindertagespflegestellen nach § 43 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 

dürfen durch Kinder nicht betreten werden, wenn sie oder die Angehörigen des 

gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, 

trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des 

Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen. 

(1a) Die Einrichtungen nach Abs. 1 sollen bis zum Ablauf des 21. Februar 2021 nur in Fällen 

dringender Betreuungsnotwendigkeiten in Anspruch genommen werden. 

 

 (2) Einrichtungen nach Abs. 1 dürfen durch dort tätige Personen nicht betreten 

werden, wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes 

Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht 

durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und 

Geruchssinns, aufweisen.  

 

 (3) Mit Zustimmung des Jugendamtes können außer den Fachkräften nach § 25b des 

Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs weitere Personen, für die ein 

aktuelles erweitertes Führungszeugnis vorliegt, mit der Leitung einer oder der 

Mitarbeit in einer Kindergruppe betraut werden. Vom personellen Mindestbedarf nach 

§ 25c des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs kann nach Beratung durch 

das Jugendamt vorübergehend abgewichen werden.  

 


